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Abs. 1, des § 72, des § 74 Abs. 2 und des § 76 durch Ord
nungsstrafen anhalten. Die einzelne Strafe darf den Betrag 
von tausend DM nicht übersteigen.

(2) In gleicher Weise können die Liquidatoren zur Be
folgung der Vorschriften des § 76 angehalten werden,

§ 79
Die Einsicht des Vereinsregisters sowie der von dem Ver

eine bei dem Amtsgericht eingereichten Schriftstücke ist je
dem gestattet. Von den Eintragungen kann eine Abschrift 
gefordert werden; die Abschrift ist auf Verlangen zu be
glaubigen.

II. Stiftungen

§80
Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung ist außer 

dem Stiftungsgeschäfte die Genehmigung des Bzmdesstaats 
erforderlich, in dessen Gebiete die Stiftung ihren Sitz haben 
soll. Soll die Stiftung ihren Sitz nicht in einem Bundesstaate 
haben, so ist die Genehmigung des Bundesrats erforderlich. Als 
Sitz der Stiftung gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, 
der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird. 
Anmerkung:
Satz 1, soweit kursiv gedruckt, und Satz 2 gegenstandslos.

§ 81
(1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der 

schriftlichen Form.
(2) Bis zur Erteilung der Genehmigung ist der Stifter zum

Widerrufe berechtigt. Ist die Genehmigung bei der zustän
digen Behörde nachgesucht, so kann der Widerruf nur dieser 
gegenüber erklärt werden. Der Erbe des Stifters ist zum 
Widerrufe nicht berechtigt, wenn der Stifter das Gesuch bei 
der zuständigen Behörde eingereicht oder im Falle der no
tariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar bei 
oder nach der Beurkundung mit der Einreichung betraut 
bat. g g2

Wird die Stiftung genehmigt, so ist der Stifter verpflich
tet, das in dem Stiftungsgeschäfte zugesicherte Vermögen
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